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Definition: Aussonderung 

• Rechtlich:  

     Aussonderung meint das endgültige 
 Ausscheiden der Medien aus den 
 Beständen einer  Bibliothek. 

 

• In der Praxis: 

 auch: Magazinieren der Lesesaalbestände 
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Akteure beim Aussondern 
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Akteure beim Aussondern 
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Vorgehen 

 

 

• „Gezielte“ Aussonderung 

• „Spontane“ Aussonderung 
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Kriterien 

• Ziehen am Regal 

• Kontrolle UBA/BVB 

• Weiterverarbeitung 

– Handreichung UBA 

– AussonderungsRL 

– (Absprache Lehrstühle) 

• Zeitschriften 
     http://www.fotosearch.de/bilder-fotos 
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Rechtsgrundlagen der Aussonderung – Haushaltsrecht 1 

 Soweit staatliches Eigentum, also staatliches Vermögen durch Aussonderung betroffen:  

 

 

  Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften, vor allem die Bundes- bzw.  

   Länderhaushaltsordnungen erforderlich!  

 

 z.B. in Bayern  

 

    Art. 61 Abs. 1 BayHO 

 (1) Innerhalb der Staatsverwaltung dürfen, soweit sich aus dem Haushaltsplan nichts anderes ergibt, 

Vermögensgegenstände für andere Zwecke als die, für die sie beschafft wurden, ohne Werterstattung 

abgegeben werden, wenn der Wert der Vermögensgegenstände einen bestimmten, vom Staatsministerium der 

Finanzen festzusetzenden Betrag nicht überschreitet oder das Staatsministerium der Finanzen weitere 

Ausnahmen zulässt. 
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Rechtsgrundlagen der Aussonderung  – Haushaltsrecht 2 

 

  Art. 63 BayHO 

 (1)… 

 (2) Vermögensgegenstände dürfen nur veräußert werden, wenn sie zur Erfüllung der Aufgaben des Staates in 

absehbarer Zeit nicht benötigt werden.  

 (3) Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. Ausnahmen können im 

Haushaltsplan zugelassen werden, soweit Art. 81 der Verfassung nicht entgegensteht. 

 (4) Ist der Wert gering oder besteht ein dringendes Staatsinteresse, so kann das Staatsministerium der Finanzen 

Ausnahmen zulassen, soweit Art. 81 der Verfassung nicht entgegensteht. 

 … 

 

 

• + konkretisierende Verwaltungsvorschriften 
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Rechtsgrundlagen der Aussonderung – Aussonderungsrichtlinien 4 

 

 

 

 

 

Theorie ist klar…. aber die Praxis ??? 

 

 

 

  



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 
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